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Anordnung 
über die Ausbildung von Stenotypistinnen.

Vom 4. März 1960

Im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen, 
dem Minister des Innern, dem Vorsitzenden des Komi
tees für Arbeit und Löhne und den Leitern der übrigen 
zuständigen zentralen Organe der staatlichen Verwal
tung wird folgendes angeordnet:

I.
Organisation der Ausbildung

§ 1
(1) Die Ausbildung von Stenotypistinnen erfolgt als 

Lehrberuf entsprechend der Systematik der Ausbil
dungsberufe.

(2) Sie beginnt einheitlich am 1. September jedes 
Jahres und endet nach 2 Jahren.

(3) Die Ausbildung erfolgt für Mädchen, die die Ober
schule mit Erfolg absolviert haben. Männliche Jugend
liche werden zur Ausbildung zugelassen, wenn sie aus 
gesundheitlichen Gründen gemäß amtsärztlicher Be
scheinigung keinen Produktionsberuf erlernen können. §

§ 2
(1) Das Kontingent für die alljährlich in die Ausbil

dung aufzunehmenden Jugendlichen wird im Volks
wirtschaftsplan — Planteil Berufsausbildung — fest
gelegt.

(2) Die Räte der Kreise, Abteilung Arbeit, schlüs
seln die für den Kreis zur Verfügung stehenden Aus
bildungsplätze in Abstimmung mit den Betrieben und 
Einrichtungen auf.

(1) Die Jugendlichen werden als Lehrlinge durch die 
sozialistischen Betriebe, durch die staatlichen Verwal
tungen und Einrichtungen sowie die Parteien und 
Massenorganisationep geworben.

(2) Die Betriebe und Einrichtungen schließen mit den 
Jugendlichen einen „Lehrvertrag für die sozialistischen 
Betriebe“ ab.

(3) Die Höhe des Lehrlingsentgeltes richtet sich nach 
den Sätzen für kaufmännische Lehrlinge entsprechend 
der Verordnung vom 28. Mai 1958 über die Erhöhung 
der Lehrlingsentgelte (GBl. I S. 423).

§ 4
(1) Die Lehrlinge werden zur theoretischen Ausbil

dung in Berufsfachklassen der Berufsschulen bzw. Be
triebsberufsschulen delegiert.

(2) Während der Ausbildung ,sind 6 Wochen für be
rufsbezogene Produktionseinsätze zur Fortführung des 
polytechnischen Unterrichts vorzusehen.

§ 5
Die Direktoren der Berufsschulen bzw. Betriebs

berufsschulen haben in enger Zusammenarbeit mit den 
delegierenden Betrieben und Einrichtungen die Ein
heitlichkeit des Bildungs- und Erziehungsprozesses zu 
sichern.

II.
Übergangsbestimmungen

§ 6
(1) Schülerinnen, die ihre Ausbildung am 1. Septem

ber 1958 begonnen haben, beenden ihre Ausbildung 
nach dem bisher geltenden Verfahren.


